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Sehr geehrter Newsletter-Abonnent, 
zum Jahreswechsel 2019/2020 traten im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht um-
fangreiche Änderungen in Kraft. Einen Überblick hierzu erhalten Sie in dieser Ausgabe. 
In aller Munde ist die Ausgabepflicht von Kassenbelegen. Für Aufhorchen sorgte nun 
eine Erklärung der Bundesregierung, dass auf die genannte Pflicht verzichtet werden 
kann, sofern eine sog. sachliche Härte für den Steuerpflichtigen vorliegt. Ob dem so ist, 
entscheidet das zuständige Finanzamt. 
Viele haben ihren Geschenkgutschein von Heiligabend noch nicht eingelöst. Beachten 
Sie bitte, dass ein fehlender Vermerk auf dem Gutschein, bis wann dieser einzulösen ist, 
nicht dazu führt, dass jener zeitlebens einlösbar wäre. In diesem Fall gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei Jahren, die am Ende des Jahres, in dem der Gutschein gekauft 
wurde, beginnt. 
Wenn auch Ihre Immobilie über eine alte Ölheizung verfügt, sollten Sie sich Gedanken 
machen, diese gegen eine neue, effizientere und klimafreundlichere Anlage auszutau-
schen. Neben dem Umweltaspekt gibt es einen spürbaren Investitionszuschuss. 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Ihr EGSZ Team 
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Einkommensteuer 

Steuerliche Neuregelungen für Arbeit-
nehmer ab 2020 

Zum 01.01.2020 traten verschiedene 
steuerliche Änderungen in Kraft. Die 
wichtigsten Neuregelungen für Arbeit-
nehmer im Überblick: 
Für Alleinstehende steigt der Grundfrei-
betrag von 9.168 Euro auf 9.408 Euro. 
Eine Steuerbelastung tritt somit erst ein, 
wenn ein Alleinstehender über ein zu 
versteuerndes Einkommen von mehr als 
9.408 Euro verfügt. Bei Eheleuten verdop-
pelt sich der Betrag auf 18.816 Euro.  
Die Freibeträge für Kinder werden für das 
Jahr 2020 von derzeit 7.620 Euro auf 
7.812 Euro angehoben. Der Höchstbetrag 
für die steuerliche Berücksichtigung von 
Unterhaltsleistungen an andere unter-
haltsberechtigte Personen erhöht sich auf 
9.408 Euro. 
Die Verpflegungspauschalen für auswär-
tige Tätigkeiten werden heraufgesetzt. 
Für Tage mit mehr als acht Stunden Ab-
wesenheit sowie für An- und Abreisetage 
steigt die Pauschale von 12 auf 14 Euro, 
für Reisetage mit ganztägiger Abwesen-
heit von 24 auf 28 Euro. In dieser Höhe 
kann Verpflegungsmehraufwand vom 
Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch 
den Arbeitnehmer in der Steuererklärung 
als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. 
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer ein Elektro- oder extern auflad-
bares Hybridelektrofahrzeug als Dienst-
wagen, kann der Arbeitnehmer künftig 
durch eine noch weitergehende Ermäßi-
gung bei der Dienstwagenbesteuerung 
profitieren. Die Bemessungsgrundlage für 
den geldwerten Vorteil aus der Privatnut-
zung solcher Fahrzeuge bleibt grundsätz-
lich halbiert, bei bestimmten Elektrofahr-
zeugen beträgt sie künftig sogar nur ein 
Viertel. An Stelle von 1 % für Fahrzeuge 

mit Verbrennungsmotor ist also nur 0,5 
oder sogar nur 0,25 % des Listenpreises 
pro Monat als Arbeitslohn anzusetzen. 
Sachbezüge in Form von Gutscheinen 
und Geldkarten können Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern weiterhin bis maximal 
44 Euro im Monat steuerfrei gewähren. 
Voraussetzung dafür ist künftig, dass die-
se Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den, ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen und 
dass Geldkarten keine Barauszahlungs- 
oder Wandlungsfunktion in Geld haben. 
 
Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem 
kommenden Jahr mehr als einmal im 
Kalenderjahr ihre Lohnsteuerklasse wech-
seln. Unabhängig vom Vorliegen beson-
derer Gründe können sie damit unterjäh-
rig die Steuerlast im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen optimieren. 

Steuerliche Behandlung von Arbeits-
zeitkonten bei Gesellschafter-
Geschäftsführern 

Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, 
zukünftig erdienten Arbeitslohn nicht 
auszubezahlen, sondern „anzusparen“ 
und für längere Freistellungen von der 
Arbeit zu verwenden. Darunter fallen 
nicht sog. Flexi- und Gleitzeitkonten, die 
die werktägliche oder wöchentliche Ar-
beitszeit gestalten. 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat zur 
steuerlichen Behandlung von Arbeitszeit-
konten Stellung genommen und darauf 
hingewiesen, dass für beherrschende 
Gesellschafter-Geschäftsführer die Ver-
einbarung eines Arbeitszeitkontos lohn-
/einkommensteuerrechtlich von der Fi-
nanzverwaltung nicht anerkannt wird. 
Entsprechende Rückstellungen der Ge-
sellschaft führen daher zum Vorliegen 
einer verdeckten Gewinnausschüttung 
(vGA). 
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Bei nichtbeherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern ist nach den allgemei-
nen Grundsätzen zu prüfen, ob eine vGA 
vorliegt. Liegt keine vor, sind Vereinba-
rungen über die Einrichtung von Zeit-
wertkonten lohn-/einkommensteuerlich 
grundsätzlich anzuerkennen. 

Aufwendungen der Erstausbildung 
sind keine Werbungskosten 

Auf diese Entscheidung wurde lange ge-
wartet. Vor dem Bundesverfassungsge-
richt wurde darüber gestritten, ob die 
Aufwendungen einer Erstausbildung als 
Werbungskosten abzugsfähig sein soll-
ten. Am 10.01.2020 hat das Bundesverfas-
sungsgericht nun seine Entscheidung 
dazu veröffentlicht. Sie fällt nicht im Sinne 
der Steuerzahler aus. 
Das Bundesverfassungsgericht entschied, 
dass die Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, 
wonach Aufwendungen für die erstmalige 
Berufsausbildung oder für ein Erststudi-
um, welches zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, nach dem Einkommensteuer-
gesetz nicht als Werbungskosten abge-
setzt werden können, nicht gegen das 
Grundgesetz verstößt. Ebenso sei auch 
die Begrenzung des Sonderausgabenab-
zugs für Erstausbildungskosten auf einen 
Höchstbetrag von 4.000 Euro in den 
Streitjahren (seit dem Veranlagungszeit-
raum 2012 bis zur Höhe von 6.000 Euro) 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den.  

Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-
Musterklage - Steuerzahler müssen 
keine Einsprüche mehr einlegen 

Wegen einer Musterklage, die beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig ist, gibt 
es einen sog. Vorläufigkeitsvermerk. D. h., 
Steuerbescheide bleiben hinsichtlich des 
Solidaritätszuschlags automatisch offen. 
Diesen Vorläufigkeitsvermerk finden 
Steuerzahler im „Kleingedruckten“ ihres 

Steuerbescheids. Individuelle Einsprüche 
gegen die Steuerbescheide sind daher 
prinzipiell nicht mehr erforderlich. 

Seit Sommer 2019 ist zudem eine Mus-
terklage beim Finanzgericht Nürnberg 
anhängig. Diese richtet sich gegen die 
Soli-Vorauszahlungen, die das Finanz-
amt in einem konkreten Fall für das Jahr 
2020 festgesetzt hatte. Mit einem Fort-
gang des Gerichtsverfahrens ist dem-
nächst zu rechnen. 

Lohnsteuer 

Lohnsteuerliche Behandlung von un-
entgeltlichen oder verbilligten Mahl-
zeiten von Arbeitnehmern ab 2020 
Die Sachbezugswerte ab Kalenderjahr 
2020 sind durch die Elfte Verordnung zur 
Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung vom 
29.11.2019 festgesetzt worden. Darauf 
weist das Bundesministerium der Finan-
zen hin. Mahlzeiten, die arbeitstäglich 
unentgeltlich oder verbilligt an Arbeit-
nehmer abgegeben werden, sind mit dem 
anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu 
bewerten. Der Wert für Mahlzeiten, die ab 
Kalenderjahr 2020 gewährt werden, be-
trägt für ein Mittag- oder Abendessen 
3,40 Euro und für ein Früh-stück 
1,80 Euro. 
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Ab 2020 wesentliche Änderungen für 
Arbeitgeber durch das Bürokratieent-
lastungsgesetz III 
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III 
ergeben sich u. a. Änderungen für Arbeit-
geber, wie z. B. die Anhebung der Gren-
zen zur Lohnsteuerpauschalierung bei 
kurzfristiger Beschäftigung. Danach ist 
eine 25-prozentige Pauschalierung der 
Lohnsteuer zulässig, wenn der durch-
schnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 
120 Euro (bisher 72 Euro) nicht übersteigt. 
Außerdem erfolgt eine Erhöhung des 
pauschalierungsfähigen durchschnittli-
chen Stundenlohns von 12 auf 15 Euro. 
Arbeitgeber können die Beiträge für eine 
Gruppenunfallversicherung mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 Prozent erhe-
ben, wenn der steuerliche Durchschnitts-
betrag ohne Versicherungsteuer ab 2020 
im Kalenderjahr 100 Euro (bisher 72 Euro) 
nicht übersteigt.  
Die Steuerbefreiung für betriebliche Ge-
sundheitsförderung wurde ebenfalls an-
gehoben. Der Steuerfreibetrag wird ab 
2020 jährlich von 500 Euro auf 600 Euro 
angehoben. Damit die Steuerbefreiung 
gilt, müssen diese Maßnahmen zertifiziert 
sein. 
Arbeitgeber können bereits ab 2020 unter 
Verzicht auf den Abruf der ELStAM die 
Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen, 
im Inland ausgeübten Tätigkeiten be-
schränkt Steuerpflichtiger (max. 18 zu-
sammenhängende Arbeitstage), die einer 
ausländischen Betriebsstätte zugeordnet 
sind, mit einem Pauschsteuersatz von 
30 Prozent des Arbeitslohns erheben. 
 

Ausgabepflicht von Kassenbelegen 
kann bei Vorliegen von sachlichen Här-
ten entfallen 
Die Bundesregierung erklärte auf Anfra-
ge, dass auf die Pflicht zur Ausgabe von 

Kassenbelegen im Fall des Vorliegens 
sog. sachlicher Härten in Ausnahmefällen 
verzichtet werden kann. Solche Härten 
lägen vor, wenn durch höhere Gewalt 
eine Belegausgabe nicht möglich sei, z. B. 
bei Stromausfall, Wasserschaden, Ausfall 
der Belegausgabe-Einheit oder wenn die 
Belegausgabepflicht für den Steuerpflich-
tigen im konkreten Einzelfall unzumutbar 
sei. Dies werde von der zuständigen Fi-
nanzbehörde geprüft.  
Kosten könnten im Rahmen einer Darle-
gung der Härte als ein Teilaspekt berück-
sichtigt werden, ebenso die Ziele Abfall-
vermeidung und nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen. Es sei jedoch immer im 
jeweiligen Einzelfall zu prüfen, inwieweit 
eine Härte für den jeweiligen Steuer-
pflichtigen vorliege.  
Beim Finanzamt kann eine Befreiung von 
der Belegausgabe beantragt werden, 
wenn die Belegausgabe eine „unzumut-
bare Härte" darstellt, weil dadurch z. B. 
lange Warteschlangen oder hohe Entsor-
gungskosten entstehen. 

Erbschaftsteuer 

Dreijährige Renovierungsphase - keine 
Erbschaftsteuerbefreiung für ein Fami-
lienheim 
Das Finanzgericht Münster entschied, 
dass der Erwerb eines Familienheims 
nicht steuerbefreit ist, wenn der Erbe das 
Objekt erst nach einer dreijährigen Reno-
vierungsphase bezieht. 
Im Streitfall war der Kläger Alleinerbe 
seines Vaters, der eine Doppelhaushälfte 
bis zu seinem Tod im Jahr 2013 bewohnt 
hatte. Die angrenzende Doppelhaus-
hälfte bewohnte der Kläger bereits mit 
seiner Familie. Der Kläger verband beide 
Doppelhaushälften und nahm in der Hälf-
te des verstorbenen Vaters umfang-
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reiche Sanierungs- und Renovierungsar-
beiten - teilweise in Eigenleistung - vor. 
Seit Abschluss dieser Arbeiten in 2016 
nutzt der Kläger das gesamte Haus als 
einheitliche Wohnung. Das beklagte Fi-
nanzamt versagte die Erbschaftsteuerbe-
freiung für ein Familienheim wegen der 
Verzögerung. Die Klage blieb vor dem FG 
Münster erfolglos. 

Tipps zum Einlösen von Geschenkgut-
scheinen 
Haben Sie an Weihnachten einen Gut-
schein geschenkt bekommen? Dann soll-
ten Sie darauf achten, diesen rechtzeitig 
einzulösen. 
In der Regel ist auf dem Gutschein oder in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) vermerkt, bis wann der Gutschein 
einzulösen ist. Wenn nicht, gilt die gesetz-
liche Verjährungsfrist von drei Jahren. Sie 
beginnt immer am Ende des Jahres, in 
dem der Gutschein gekauft wurde. Bei 
Gutscheinen mit einer kürzeren Einlöse-
Frist darf diese nicht zu knapp bemessen 
sein, sonst ist sie unwirksam. Laufzeiten 
von weniger als einem Jahr sind in der 
Regel zu knapp und damit unwirksam. Es 
gilt dann die gesetzliche Verjährungsfrist. 
Bei Gutscheinen über einen bestimmten 
Geldbetrag sind Teileinlösungen möglich. 
Das gilt jedenfalls dann, wenn diese dem 
Händler zumutbar sind und keinen Verlust 
für ihn bedeuten. Das Restguthaben wird 
dann in der Regel auf dem Gutschein 
vermerkt. Ein Anspruch auf Auszahlung 
der restlichen Gutscheinsumme besteht 
jedoch meist nicht. 
Grundsätzlich kann man sich einen Gut-
schein nicht auszahlen lassen. Denn ge-
schuldet wird in erster Linie die Ware. 
Wenn der Aussteller des Gutscheins aber 
die Ware oder Dienstleistung nicht mehr 
liefern kann, kann der Beschenkte sich 
stattdessen den Geldwert auszahlen las-
sen. 

 Arbeits-/Sozialrecht 

"Crowdworker" ist kein Angestellter 
Eine Vereinbarung eines "Crowdworkers" 
mit dem Betreiber einer Internetplattform, 
die keine Verpflichtung zur Übernahme 
von Aufträgen enthält, begründet kein 
Arbeitsverhältnis. Dies entschied das Lan-
des-arbeitsgericht München. 
Vor dem LAG München hatte ein Mikro-
jobber darauf geklagt, Angestellter der 
Internetfirma zu sein, die ihm die Jobs 
vermittelte. Der Kläger machte nach der 
Vermittlung durch die Plattform u. a. Fo-
tos von Tankstellen und Märkten, um sie 
zur Überprüfung der jeweiligen Waren-
präsentation weiterzuleiten - und ver-
diente in 20 Stunden/Woche rund 
1.800 Euro monatlich. Als die Plattform 
die Zusammenarbeit mit ihm beenden 
wollte, erhob er erfolglos Klage. 

Entgeltfortzahlung auch bei weiterem 
Krank-heitsfall auf sechs Wochen be-
schränkt 
Grundsätzlich ist der gesetzliche An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall auch dann auf die Dauer von 
sechs Wochen beschränkt, wenn während 
bestehender Arbeitsunfähigkeit eine 
neue, auf einem anderen Grundleiden 
beruhende Krankheit auftritt, die eben-
falls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat 
(Grundsatz der Einheit des Verhinde-
rungsfalls). 
Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch 
entsteht nur dann, wenn die erste krank-
heitsbedingte Arbeitsverhinderung be-
reits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu 
dem die weitere Erkrankung zur Arbeits-
unfähigkeit führte. So entschied das Bun-
desarbeitsgericht. 
Es hielt die Revision der Klägerin nicht für 
begründet. Wenn ein Arbeitnehmer 
krankheitsbedingt arbeitsun-fähig sei und 



 

 

 

EGSZ Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte  

 

- 6 - 
 

sich daran in engem zeitlichen Zusam-
menhang eine im Wege der „Erstbeschei-
nigung“ attestierte weitere Arbeitsunfä-
higkeit anschließe, müsse der Arbeitneh-
mer darlegen und beweisen, dass die 
vorangegangene Arbeitsunfähigkeit im 
Zeitpunkt des Eintritts der weiteren Ar-
beitsverhinderung geendet hatte. Dies sei 
der Klägerin im vorliegenden Fall nicht 
gelungen. Eine Untersuchung der Kläge-
rin durch den behandelnden Arzt bei der 
Feststellung der attestierten 
Arbeitsunfähigkeit sei nicht erfolgt. 

Höheres Elterngeld bei monatlichen 
Umsatzbe-teiligungen 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen entschied, dass Arbeitnehmer, die 
neben ihrem Angestelltengehalt monatli-
che Umsatzbeteiligungen erhalten, An-
spruch auf ein höheres Elterngeld haben. 
Eine angestellte Zahnärztin hatte von 
ihrem Arbeitgeber eine Grundvergütung 
von 3.500 Euro/Monat und Umsatzbetei-
ligungen erhalten, die zwischen 
rd. 140 Euro und 2.300 Euro/Monat 
schwankten. Nach der Geburt ihres Kin-
des beantragte sie Elterngeld. Bei der 
Berechnung blieben die Umsatzbeteili-
gungen unberücksichtigt. Die Behörde 
vertrat die Auffassung, dass dieser Teil 
des Einkommens steuerlich als „sonstige 
Bezüge“ behandelt werde und das Eltern-
geld damit nicht erhöhe. Als laufende 
Bezüge können diese auch deshalb nicht 
angesehen werden, da sie nur bei Über-

schreitung bestimmter Mindestbeträge 
gezahlt würden.  
Das Gericht gab jedoch der Klägerin 
Recht. Bei den Umsatzbeteiligungen han-
dele es sich hier um laufenden Arbeits-
lohn, da die Beteiligungen nach den ar-
beitsvertraglichen Vereinbarungen jeweils 
bezogen auf einen Monat berechnet und 
gezahlt würden. Die Beteiligung sei damit 
einem Lohnzahlungszeitraum zugehörig 
und müsse dem Arbeitslohn zugerechnet 
werden wie etwa eine Überstundenvergü-
tung. Entscheidend seien auch nicht die 
Einzelheiten der Be-rechnung, sondern 
allein der Zahlungszeitraum. 
 

Seit 01.01.2020: Austauschprämie für 
Ölheizungen 
Der Austausch einer alten Ölheizung ge-
gen eine neue, effizientere und klima-
freundlichere Anlage wird seit 1. Janu-
ar 2020 mit der Austauschprämie für Öl-
heizungen gefördert. Wer seine Ölhei-
zung durch eine Heizung ersetzt, die voll-
ständig mit erneuerbaren Energien be-
trieben wird - z. B. eine Wärmepumpe 
oder eine Biomasse-Anlage - kann einen 
Zuschuss in Höhe von 45 % der Investiti-
onskosten erhalten. Für Gas-
Hybridheizung mit einem Erneuerbaren-
Anteil von mindestens 25 % - z. B. über 
die Einbindung von Solarthermie - gibt es 
einen Investitionszuschuss von 40 %. 
Die novellierte Richtlinie des Programms 
„Wärme aus erneuerbaren Energien" sieht 
neben der Austauschprämie für Öl weite-
re Verbesserungen vor. Auch für energie-
effiziente und klimafreundliche Heizun-
gen, die keine alte Ölheizung ersetzen, 
gibt es Investitionszuschüsse: 35 % für 
Heizungen, die vollständig mit erneuer-
baren Energien betrieben werden, 30 % 
für Gas-Hybridheizungen mit einem Er-
neuerbaren-Anteil von mindestens 25 % 
und 20 % für Gas-Brennwertheizungen, 
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die auf die spätere Einbindung erneuer-
barer Energien vorbereitet sind. Die För-
dersystematik des Marktanreizpro-
gramms wird mit der Novelle stark ver-
einfacht: die einheitlichen prozentualen 
Fördersätze ersetzen die Festbetragsför-
derung mit einer Vielzahl verschiedener 
Bonusregelungen. 
Die Investitionszuschüsse für energieeffi-
ziente und klimafreundliche Heizungen 
können beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt 
werden. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung                              Februar/März 2020 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20201 10.03.20201 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.03.2020 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2020 

Umsatzsteuer 10.02.20202 10.03.20203 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2020 Entfällt 

Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung4 13.02.2020 13.03.2020 
Scheck5 07.02.2020 06.03.2020 

Gewerbesteuer 17.02.2020 Entfällt 
Grundsteuer 17.02.2020 Entfällt 
Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung4 20.02.2020 Entfällt 
Scheck5 14.02.2020 Entfällt 

Sozialversicherung6 26.02.2020 27.03.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 

sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

  

                                                 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlän-
gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschlä-
ge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.02.2020/25.03.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 
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Rechtliche Hinweise 
 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder 
sonstige, für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-
Newsletter erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir 
eine Haftung für die auszugsweise Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265  
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